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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und ge-

schult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-

tersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Indoor-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sport-

geräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst 

gereinigt und desinfiziert.  

o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-

gung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.  

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-

tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – hierbei ist geregelt, 

wer die Reinigung übernimmt.  

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter 

hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 

dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu kön-

nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  
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Maßnahmen zur Testung  

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass (bei den 

entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit vollständigem Impf- oder 

Genesenen-Nachweis oder aktuelle negativem Testergebnis betreten 

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst unter Aufsicht des Veranstalters durchge-

führt. Für die Bereitstellung der Tests ist nicht der ausrichtende Verein verantwortlich, 

sondern die Sportler selbst.  

o Derzeit gilt die 3G+-Regel: am Trainingsbetrieb können nur vollständig geimpfte, nachge-

wiesen genesene oder mit einem vorliegenden negativen PCR-Test ausgestatteten Per-

sonen teilnehmen. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder Symptome einer Atemwegserkrankung 

jeglicher Schwere wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, aufweisen, wird das Betreten 

der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Familienmit-

glieder eines Hausstandes). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausrei-

chender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Du-
schen 

o Bei der Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Dies gilt 

ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu tra-

gen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 
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o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist sicher-

gestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In Mehrplatz-

duschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.  

o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-

gung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.    

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine FFP-2 Maskenpflicht. 

Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann lediglich 

bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-

nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden 

Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwor-

tung für die Datenerfassung liegt beim Veranstalter. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome „gem. der 

BayIfSMV“  vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 

oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

o Für alle teilnehmenden Athleten gilt die Nachweispflicht nach der „3G-Regel“: der Nachweis über 

die vollständige Impfung, Genesung oder eines aktuellen negativen Tests ist durch jeden teil-

nehmenden Verein vor Betreten der Wettkampfstätte gegenüber dem Ausrichter und dem Ver-

anstalter nachzuweisen. Dies wird durch eine Überprüfung vor Ort sichergestellt.  

o Der Heimverein als Ausrichter stellt sicher, dass der Veranstalter über die geltenden Hygiene-

schutzmaßnahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 

Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. 

o Es werden den Vereinen Schreibtafeln zur Verfügung gestellt, Stifte werden von den Teilneh-

mern selbst mitgebracht. Die Trefferaufnahme hat durch immer den gleichen Verantwortlichen 

des Vereins zu erfolgen.   

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Jeder Verein kann durch max. 1 Trainer/Begleitperson betreut werden, weitere Begleitper-

sonen sowie Zuschauer sind nicht erlaubt. 

o Die Maßnahmen der entsprechenden Behörden (Stadt und Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf.) sowie aller staatlichen Rahmenkonzepte für den Sport und gemäß der jeweils 

aktuellen Bayerischen Impfschutzmaßnahmenverordnung sind für unseren Verein und 

alle einzelnen Mitglieder ebenfalls bindend. 

 

 

 

Neumarkt i.d.OPf., den 07.11.2021    gez. Andrea Lerzer 

        Unterschrift Vorstand  


